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Erady
Erayck-Gtüer

Ergänzungsleistungen
zur AHV und IV
Soeben erhalte ich das neue
Merkblatt über Ergänzungslei-
stungen zur AHV und IV. Sie
können dieses Merkblatt bei je-
der AHV-Stelle beziehen. Als
Mindesteinkommen werden für
Alleinstehende Fr. 12 000.-, für
Ehepaare Fr. 18 000- garantiert.
Diese Beträge bilden zugleich die
Einkommensgrenzen.
Da die Auslagen für Mietzins,
Krankenkassenprämien usw. be-
rücksichtigt werden, sollten alle
Leser der «Zeitlupe», die ein be-
scheidenes Einkommen haben,
sich vorsorglich bei ihrer AHV-
Stelle wegen eventuellen zusätz-
liehen Leistungen (das sind kei-
ne Almosen, sondern darauf ha-
ben sie gesetzlichen Anspruch)
erkundigen. Diesen Rat gebe ich
besonders Frau A. Sie schreibt:
« FF7r he/ierhergen .seit eimger Zeit
einen Verwandte« hei ans. Er ist
zereZ>ra/-ge/äkm/ and örawe/ü vie/
Retrenwng und R/Zege. Seine Ren-
fe betragt monat/ich Er. 7750.-
(mit Zusatzrente). Er hat hei uns
ein schönes, grosses Zimmer mit
eigenem IFC und Dusche. Fon
seiner Rente /egen wir noch Ge/d
beiseite /ür sein Grab, sparen es

an uns se/bst ab. TVun müssen wir
/ür ihn noch Er. 75.- Steuern be-
zah/en. Einden Sie dies gerecht?»

Vermögen im Hintergrund?
Sie berichten mir, dass die mo-
natlichen Ausgaben bei rund Fr.

1500- liegen. Ich muss also an-
nehmen, dass Ihr Verwandter
Vermögen besitzt. Weil zur Ren-
te der Vermögensbetrag hinzu-
gerechnet wird, kommt wohl
eine Steuerrechnung zustande.
Oder handelt es sich dabei um
die Fr. 77.25 (neu!) AHV-Bei-
träge, welche Sie vierteljährlich
bezahlen müssen? (Invalide
müssen bis zur Erreichung des

AHV-Alters auch AHV-Bei träge
bezahlen.)

Mietzins und Alters-
budget
Frau E. schreibt:
«IFährend 56 /ahmt verstand ich
es sehr gut, aus <n/'chts> <öp/us> zu
machen, stets ohne Gehu/den da-
zustehen. Seit sechs Jahren bin ich
geschieden, und heute, wo es mir
besser geht, weiss ich mein Geht)/-
/ein nicht recht zu /enhen. 7ch
habe mit meinem Einkommen
Mühe, wenn es um d nscha/jungen
geht. Ich bin 65 Jahre a/t und
habe a/s Einkommen Er. 720.-
dTJPj Er. 275.- Ergdnzungs/ei-
stung und Er. 500.- Rankzins, to-
ta/ Er. 7255.-. Meine festen Jus-
gaben; Mietzins Er. 620.-, Kran-
kenkasse Er. 756.-, Gtrom, REE,
Fersicherungen Er. 725.-. Mein
/Vachbar kommt wö'chent/ich drei
Eage zu mir at/ Resuch. IFas
kann ich /ür Kost und Logis ver-
Zangen?»

Ihr Mietzins ist bezogen auf Ihr
Einkommen zu hoch. Deshalb
muss überall die Sparzange an-
gelegt werden, es sei denn, Ihr
Freund bezahle Ihnen nicht nur
einen angemessenen Preis für
das Essen, sondern auch etwas
fürs Übernachten (Wäsche). Sa-

gen Sie nicht: «Für meine Arbeit
will ich nichts!» Erhalten Sie von
ihm beispielsweise Fr. 400 - bis
Fr. 600 - monatlich absolu-
tes Minimum), haben Sie schon
bedeutend mehr Spielraum. Sie
können es sich unter den gege-
benen Umständen einfach nicht
leisten, ihn ganz oder teilweise

(finanziell) zu unterhalten. Mit
diesem Betrag verdienen Sie

nichts, er dürfte gerade Ihre
Selbstkosten decken.
Besprechen Sie die Kostgeldfra-
ge offen und ehrlich mit Ihrem
Freund - es ist ziemlich
schlimm, im Alter einen knaus-
rigen Freund zu haben.
Apropos Zinseinnahmen: Ich
vermute, dass Ihr Vermögen hö-
her ist als angegeben, denn zu so
hohen Zinsen kann man heutzu-
tage seine Sparbatzen nicht mehr
(sicher) anlegen. Darf ich Sie
noch darauf aufmerksam ma-
chen, dass uns oft «unnütz» aus-
gegebenes Geld sehr grosse
Freude, Lust und Befriedigung
verschaffen kann? Das erscheint
mir im Alter auch wichtig.

Söhne als Geld-
Verwalter
Gleich viermal erhielt ich Zu-
Schriften von Frauen, welche
einen Elternteil, eine betagte
Mutter oder einen behinderten
Vater pflegen. Bei all diesen Fäl-
len besitzt ein Sohn die Voll-
macht über die Finanzen der Be-
tagten, schön nach dem Motto:
«Frauen dürfen pflegen, Männer
sagen, was mit dem Geld ge-
schieht.» Und sehr oft kann we-
gen des geistigen Zustandes des
Rentners nichts mehr verändert
werden.
Frau E. konnte ich wenigstens
den Rat geben, sie solle von der
Mutter eine Vollmacht verlan-
gen, da der Bruder (Finanz-
mann) Feriengeld verweigerte.
Solange ein Betagter noch ge-
sund ist, sollte er dafür besorgt
sein, dass wenigstens seine Be-
treuerin eine Bankvollmacht er-
hält. Ebenso muss man auch un-
bedingt schriftlich das Kost- und
Pflegegeld (Unterlagen von einer
Budgetberatungsstelle als Aus-
gangspunkt nehmen) miteinan-
der abmachen - ohne Schwe-
stern und Brüder, ohne Schwä-
gerinnen oder Schwäger!
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Verzeihen Sie mir meine harten
Worte, meine Herren! Aber als

Frau, die weiss, wieviel Mühe
und Arbeit, wieviel Entsagung,
Toleranz, Einfühlungsvermögen
es braucht, um Pflegebedürftige
bei sich zu haben, Tag um Tag,
muss ich einmal offen die Auf-
fassung «Männer können besser
mit dem Geld von älteren Perso-
nen umgehen als Frauen» an den
Pranger stellen. Frauen beweisen
tausendfach, dass sie es auch
können (keine Regel ohne Aus-
nähme). Ein angemessenes Kost-
und Pflegegeld ist das wichtigste,
was man einer Tochter, einer
Schwiegertochter zugestehen
soll. Ich möchte an dieser Stelle
die Ansätze eines ländlichen
Pflegevereins aufführen, sie mö-
gen als Richtwerte dienen:
Ganzer Tag: Fr. 40.-, Vormit-
tag: Fr. 28-, Nachmittag: Fr.
25-, pro Stunde: Fr. 10- (kein
Putzen).
Diese Preise verstehen sich für
Mitglieder des Vereins; Nicht-
mitglieder bezahlen 20% Zu-
schlag.

Soll ich zu meiner
Tochter ziehen?
Frau A. schreibt: «Tc/z wo/zne m
einem A/rens/zeznz zz«<i /zeza/z/e pro
Tug Fr. 65.70. 7c7z /ezzfe an der
Tarkiniowc/zen Krank/zeü, die
mit Tide« 5/ark gedömp/i werde«
konnte. Tc/z Zzz« zz'enz/z'c/z se/foiön-

dig, «wr da.s Ge/ze« mac/zt mir
Mü/ze.
Meine Toc/zier - vo« Terzz/' «i ,yie

fdawsp/Zegeri« - /zat szc/z vo«
i/zrem Man« getrennt zznd /e/zt mit
z/zre« Kinder« a//ez«. >Sze wän^c/zi,
daw ic/z zw i/zr zie/ze. IT/r kommen
se/zr gut miteinander aus. /Vw«

weiw ic/z «ic/zi, wievie/ Koiige/d
ic/z i/zr gehen so//.»

Gute Rechnung - gute Freunde

Die Voraussetzungen für ein gu-
tes «Zusammenleben» sind in
Ihrem Fall gegeben, nicht zu-
letzt, weil Ihre Tochter den Be-
ruf einer Hauspflegerin ausübt.
Sehr wichtig scheint mir, dass

gegenseitig ein liebevolles Ver-
hältnis besteht. Sie werden zu-
dem auch so noch viel guten
Willen aufbringen müssen, da-
mit die neue Situation zufrie-
densteilend gemeistert werden
kann - für Sie und für Ihre
Tochter!
Zur Harmonie trägt aber auch
eine angemessene finanzielle
Entschädigung für Wohnen,
Kost, Wäschebesorgung, Betreu-
ung und viele andere Dienstlei-
stungen bei, welche ja Ihre
Tochter erbringen wird. Den von
Ihnen genannten Pensionspreis
von Fr. 700- bis Fr. 800-
erachte ich als zu niedrig. Der
Betrag für Kostgeld bei nur einer
Stunde Betreuung liegt bei Fr.
1000- bis Fr. 1520.-. Das ist
immer noch wesentlich billiger

als im jetzigen Heim. Besprechen
Sie sich mit Ihrer Tochter,
schliesslich erbringt sie die Lei-
stung und bestimmt daher auch

- nach Rücksprache mit Ihnen -
den Haushaltbeitrag.
Apropos Geldverwaltung: Ich
bin wieder einmal «erschüttert»,
dass Sie nicht genau über Ihre
Finanzen im Bilde sind, da Ihr
Schwiegersohn, der Ehemann
Ihrer zweiten Tochter, das Geld
verwaltet. Sollten Sie zur ande-
ren Tochter ziehen, stellen Sie

schleunigst dieser eine Bankvoll-
macht aus, damit sie nicht beim
Schwager «Geld betteln» muss
für die Mutter. Ihre Tochter
sollte jeden Monat das erhaltene
Kost- und Pflegegeld quittieren
und über alle übrigen Ausgaben,
welche Sie betreffen, Buch füh-
ren. Gut gelöste Finanzfragen
tragen wesentlich zur täglichen
Harmonie bei.

Hausfrauenarbeit:
gratis oder schlecht
entlöhnt
Ich bin überzeugt, dass eine
Ehefrau mit Kindern durch klu-
ges, ökonoznisches Haushalten
an den Ersparnissen zur Hälfte
beteiligt ist, dies berücksichtigt
ja auch das neue Gesetz. Ein be-
kanntes Sprichwort sagt nicht
vergebens: «E Ma führt mit sie-
be Rosse nid soviel is Hus, wie d
Frou i der Scheube cha träge
drus »

Reparieren Sie Ihr Gebiss selbst!
- technisch
einwandfrei und
dauerhaft!
Unerlässlich für
Reisen und über
Feiertage.
Für Ihre Sicherheit!
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Kein Hosen- und Bettnässen mehr!
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• 100%ige Sicherheit
• Reisen problemlos möglich
• kein Geruch oder Nässen
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Die Situation ändert sich dort,
wo eine Frau Dienstleistungen,
Hausarbeit für Verwandte oder
Fremde erbringt. Ich bin immer
wieder betroffen, mit welcher
Selbstverständlichkeit (meist)
gutbetuchte Leute die Dienste
anderer gratis über lange Zeit in
Anspruch nehmen. Selbstver-
ständlich rechnen wir Frauen
nicht kleinlich, unterscheiden
aber einen gelegentlichen Lie-
besdienst von einer dauernden
Arbeitsleistung.
Der Brief der Frau B. ist ein Bei-
spiel für die Ausnützung beson-
ders der ledigen Frauen: «Zeh hin
das ä/teste vo« sieben Geschwi-
stern. TVach dem 7ode meiner
Mwiier habe ich den ZZausha/t
übernommen. Zar Famibe geüo'ri
ein /ediger .Bruder meines Faters.
Beim Tode meines Faters wurde
dem Onkei /ebens/ängbcbes, un-
entge/tbcbes JFobnrecbt einge-
räumt. Mein Bruder erhä/t ein

Kostge/ä von Fr. 400.-. Davon er-
ba/te icb /ür die Besorgung der
IFäscbe meines Onke/s monat/icb
Fr. 40.-. Fon meinem Bruder
werde icb /ür die ZZausba/t/akrung
ent/o'bnt, docb wird es a/s Be/bver-
ständ/icbkeit angesehen, dass icb

/ür den Onke/ abes, was /ür sein

IFob/ergeben nötig ist, gratis be-

sorge. Zst das wirk/icb so se/bst-
verstänäbcb? ZZabe icb icb nicbt
Anrecht at/eine Entschädigung?,»
Liebe Frau B., Ihr Bruder sollte
für ein angemessenes Kostgeld
des Onkels besorgt sein. Kein
Wunder, konnte sich der «alte
Herr» ein grosses Vermögen an-
häufen. Ich kann nur hoffen,
dass sie alle, die sich um ihn
kümmern, nicht eines Tages bei
der Eröffnung des Testaments
allzusehr enttäuscht werden
Versprechen sind keinen Deut
wert. Darauf gebe ich, wenn's
um Geld geht, gar nichts.

Würde Ihr Onkel ein angemesse-
nes Kostgeld abgeben, könnte
Ihr Bruder Ihnen auch entspre-
chend mehr Lohn bezahlen. Er
steckt das Kostgeld ein und hat
Sie auch für Ihre Mehrarbeit an-
gemessen zu entschädigen. Die

Fr. 40.-, welche Sie für die Wä-
sehe erhalten, sind natürheh un-
gerechte Bezahlung. Reden Sie

mit Ihrem Bruder und Ihrem
Onkel einmal offen darüber
Mein Vorschlag: Der Onkel ver-
doppelt sein Kostgeld und Sie

erhalten davon Fr. 400 - «Mehr-
lohn». Damit wäre Ihre Mehrar-
beit wenigstens etwas anerkannt.
Ob sich allerdings nach so vielen
Jahren noch etwas ändern lässt,
ist eine andere Frage. Fazit:
«Man kann einen Unterdrückten
nur so weit unterdrücken, als
dieser es zulässt.»
Apropos Lohn: Die Mindestan-
sätze für hauswirtschaftliche Ar-
beitnehmer liegen bei Fr. 1320-
bis Fr. 2060 - im Monat. In die-
sen Ansätzen ist folgender Na-
turallohn inbegriffen: Frühstück
Fr. 81.- (30 Tage à Fr. 2.70),
Mittagessen Fr. 162 - (30 Tage à

Fr. 5.40), Nachtessen Fr. 135-
(30 Tage à Fr. 4.50), Logis Fr.
162 - und Wäsche Fr. 10.-. Die-
se 550 Franken sind vom Brut-
tolohn in Abzug zu bringen.
(Zahlen aus den Richtlinien für
Mindestlohnansätze hauswirt-
schaftlicher Arbeitnehmer der
Kantonal-zürcherischen Ar-
beitsgemeinschaft für hauswirt-
schaftliche Bildungs- und Be-
rufsfragen, Februar 1985.)

Ungesorgtes Alter
«Zeh bitte Bie, zw meiner Ge/äein-
tei/ung Btebung zw nehmen»,
schreibt Frau C. «Mein Einkorn-
men beträgt Fr. 2230.—, äie ,4ZZF
Fr. 7057.-. Ein 7Ve/e wobnt bei
mir unä bezab/t /ürs Essen unä
äie IFäscbe Fr. 360.-. Mir maebt

ei zlngit, wenn icb einma/ ins M-
tersheim geben muss unä keinen
Feräienst mebr habe.»

Heute leben, nicht für morgen
sorgen

Ihre Budgetaufstellung zeigt,
dass Sie monatlich gut Fr. 600-
zur freien Verfügung haben.
Wieso sollten Sie sich also ein-
schränken? Geben Sie später

Ihre Arbeit auf, bleiben Sie
wahrscheinlich in Ihrer Gratis-
Wohnung. Und wer weiss, ob Sie
tatsächlich einmal in ein Heim
müssen? Ich würde mir an Ihrer
Stelle deswegen keine allzu gros-
sen Sorgen machen. Ihre AHV
mit den schönen Kapitalzinsen
und einem eventuellen Kapital-
verbrauch, so dies nötig sein
sollte (Sie haben ja gerade dafür
gespart!), werden für ein sorgen-
freies Alter reichen.

Probleme bei Haus-
verkauf
«Unsere Mutter besitzt at/ Feb-
Zeiten äas JFobnrecbt in unserem
E/ternbaus. TVun möchte mein
jüngster Bruäer äas ZZaus kat/en,
wobei äie Mutter se/bstverstänä-
beb im TZause b/eiben könnte.
Zwischen ihm unä meiner Bchwe-
ster sinä nun Meinungsverscbie-
äenbeiten au/getauebt. Der Bru-
äer jinäet, Fr. 700 000.- seien jur
äas ZZaus genug. Eine neue
Bebätzung ergab einen Breis von
7 75 000 Franken, wobei äer
Bebätzer meinte, man könnte
noch Fr. 700 000.- mebr ver/an-

gen. Fr. 30 000.— weräen meinem
Bruäer /ür zlrbeiien unä Materia/
angerechnet.

Zcb würäe es begrüssen, wenn äas
ZZaus im Famibenbesitz bbebe.
Kann äas JFobnrecbt so verankert
weräen, äass es nicht umgestossen
weräen kann? JFas würäe /»assie-
ren, wenn äie Mutter in ein Z/7e-
geheim geben müsste?»

Ohne Notar geht es nicht

Soll ein Hausverkauf gültig sein,
muss er im Grundbuch eingetra-
gen werden. Sie kommen nicht
darum herum, mit einem Notar
alles zu besprechen. Nicht zu-
letzt deshalb, weil das Wohn-
recht für die Mutter ebenfalls im
Grundbuch eingetragen werden
muss.
Von einer schriftlichen privaten
Abmachung unter den Geschwi-
stern halte ich nichts. Da Ihr



Bruder bereits gemerkt haben
dürfte, dass Liegenschaften im
Preis stetig steigen, sollte er mit
dem Vorzugspreis mehr als ein-
verstanden sein (Wohnrecht für
die Mutter inbegriffen!). Er
kommt so zu einem sicher preis-
günstigen Haus, und seine Ge-
schwister können damit eben-
falls auf einen Erbteil hoffen.
Sollte die Mutter einmal pflege-
bedürftig werden und kann die
Schwiegertochter diese von der
Mutter bezahlte Pflege nicht
mehr erbringen, muss zur Dek-
kung der Heimkosten neben der
AHV und den Kapitalzinsen
auch das vorhandene Vermögen
angegriffen werden.

Wo legen Sie Ihr Geld
an?
Bei einer Besprechung erfuhr ich
letzthin, dass ein Ehepaar das

ganze Vermögen auf einem nor-
malen Konto bei einer Bank an-
gelegt hat. Ihnen habe noch nie-
mand gesagt, dass es für sie AI-

terssparhefte gebe! Und dabei
macht bei einem Kapital von
über 300 000 Franken 1 % mehr
Zins doch etwas aus. Selbst bei
den jetzigen Niedrigzinsen wür-
den Kassenscheine und gute Ob-
ligationen 2% mehr Zins brin-
gen. Das sind leicht verdiente
3000 bis 6000 Franken!
Überprüfen Sie Ihre Kapitalan-
läge! Im Alter brauchen Sie un-
bedingt eine gewisse Summe, auf
die Sie jederzeit zurückgreifen
können. Das Alterssparheft ist
dafür die geeignete Form. Wer
für seine Grosskinder ein Spar-
heft eröffnen möchte, sollte ein
Jugendsparheft wählen, auch
dieses bringt mehr Zins. Lassen
Sie sich jedoch darauf vorsorg-
lieh eine Verfügung Ihrerseits
eintragen. Dies berechtigt Sie,

jederzeit wieder vom Sparheft
Geld abzuheben.

Bis zum nächsten Mal Ihre
7m/y irosch-SWer
üwrfgefheraren'n

Wussten Sie,
dass

Sie als AHV- oder IV-Be-
rechtigte Anspruch auf Er-
gänzungsleistungen haben,
wenn Ihr anrechenbares Ein-
kommen folgende Grenzbe-
träge nicht erreicht?

A/Ze/nVe/zende:

Fr. 12 000.- im Jahr
Vermögensgrenze
Fr. 20 000.-

Fhepaare:
Fr. 18 000 - im Jahr
Vermögensgrenze
Fr. 30 000.-

d us&wn/te gehen Jie du.y-

g/eicfeköijen wnr/ die üera-
rwngsste//en von Pro Senec-
tnte.

Grundsätzlich sind wir gegen Schwarzweissmalerei

Es sei denn mit Filmen und Papieren von llford.
Ilford, eine Gruppe von Ciba-Geigy, schreibt die Geschichte

der Fotografie mit. Schwarzweiss und farbig.

Ciba-Geigy ist auf fünf weiteren Gebieten tätig: Farbstoffe und Chemikalien, Pharmazeutika,
Produkte für die Landwirtschaft, Kunststoffe und Additive, elektronische Geräte.

CIBA-GEIGY
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